
BETRIEBSAUSGABEN

ABC

Abfindungszahlungen

Übersteigen Abfindungszahlungen an eine lästige Gesellschafterin bzw. einen lästigen

Gesellschafter den Wert ihrer bzw. seiner Anteile, so ist der den Wert der Anteile über‐

steigende Betrag als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Als „lästig“ kann ein Gesellschafter (Mitunternehmer) bezeichnet werden, wenn er durch

sein Verhalten den Betrieb wesentlich schädigt und es im betrieblichen Interesse liegt,

ihn zu entfernen. Persönliche Motive für sein Entfernen dürfen nicht maßgeblich sein.

Abgestellt wird vielmehr darauf, ob ein objektiver Dritter das Verhalten des Gesellschaf‐

ters als „lästig“ empfinden würde.

Absetzung für Abnutzung

Aufwendungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterlie‐

gen, können grundsätzlich nicht zur Gänze im Jahr der Anschaffung als Betriebsausgabe

abgesetzt werden. Vielmehr werden die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes über

die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt als Aufwand berücksichtigt. Diese Ver‐

teilung erfolgt in der Regel entweder linear oder degressiv.

Alternativ zur linearen Abschreibung ist für bestimmte Wirtschaftsgüterauch eine

degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) mit einem unveränderlichen Prozentsatz von

höchstens 30 % möglich. Der Prozentsatz ist auf den jeweiligen Buchwert (Restbuch‐

wert) anzuwenden ist.

Eine Ausnahme davon ist für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von bis zu €

1.000,00 vorgesehen. Sie können sich zur Gänze im Jahr der Anschaffung als Betriebs‐

ausgabe gewinnmindernd auswirken.

Aktenkoffer

Bei ausschließlicher oder weitaus überwiegender betrieblicher Nutzung sind Aufwen‐

dungen in Zusammenhang mit der Anschaffung eines Aktenkoffers, einer Aktentasche

oder Aktenmappe als Betriebsausgabe abzugsfähig.
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Anlaufkosten

Ingangsetzungskosten sind steuerlich sofort abzusetzen. Demgegenüber sind Geldbe‐

schaffungskosten, die unmittelbar mit dem Eingehen von Verbindlichkeiten zusammen‐

hängen, grundsätzlich auf die Laufzeit der Verbindlichkeit zu verteilen.

Antiquitäten

Antiquitäten sind nach Auffassung der Finanzverwaltung Gegenstände, die älter als 150

Jahre sind, bzw. denen ein besonderer Wert aufgrund der Herkunft aus einer besonde‐

ren Stilepoche zukommt.

Bei Anschaffungskosten bis zu € 7.300,00 erfolgt grundsätzlich keine Angemessenheits‐

prüfung der Höhe nach. Bei teureren Antiquitäten wird mitunter ein Kostenvergleich mit

zweckentsprechenden Gegenständen angestellt und der unangemessene Teil steuerlich

nicht als Betriebsausgabe anerkannt.

Anwaltskosten

siehe Prozesskosten

Arbeitskleidung

Nur typische Berufs- oder Arbeitsschutzkleidung sowie Bekleidungsstücke mit Uniform‐

charakter können als Betriebsausgabe abgezogen werden.

Arbeitszimmer

Aufwendungen für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer und dessen Ein‐

richtung zählen grundsätzlich zu den nichtabzugsfähigen Aufwendungen. Sofern ein im

Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer jedoch den Mittelpunkt einer betrieblichen

oder beruflichen Tätigkeit der bzw. des Steuerpflichtigen bildet, können unter bestimm‐

ten Umständen die mit dem Arbeitszimmer und seiner Einrichtung in Zusammenhang

stehenden Ausgaben abzugsfähig sein.

Armbanduhr

Die Kosten einer Armbanduhr sind keine Betriebsausgabe, da es sich um einen Gegen‐

stand handelt, welcher der privaten Lebensführung zuzurechnen ist.



Ausbildungskosten

Es ist zwischen Ausbildungskosten (Aufwendungen zum Erlernen eines Berufes), Fortbil‐

dungskosten (Weiterbildung im erlernten Beruf) und Umschulungsmaßnahmen (Einstieg

in eine neue berufliche Tätigkeit) zu unterscheiden.

Die Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten ist nur dann gegeben, wenn ein Zusammen‐

hang zur konkret ausgeübten oder damit verwandten Tätigkeit (z. B. Friseurin und Kos‐

metikerin, Dachdecker und Spengler) vorliegt.

Fortbildungskosten sind grundsätzlich unbeschränkt abzugsfähig.

Umschulungsmaßnahmen sind dann abzugsfähig, wenn sie:

derart umfassend sind, dass sie einen Einstieg in eine neue berufliche Tätigkeit ermöglichen, die mit

der bisherigen Tätigkeit nicht verwandt ist und

auf eine tatsächliche Ausübung eines anderen Berufes abzielen.

Die Abzugsfähigkeit ist insbesondere für Aufwendungen im Zusammenhang mit

Umschulungsmaßnahmen, die aus öffentlichen Mitteln (AMS) oder von Arbeitsstiftun‐

gen gefördert werden, gegeben.

Ausstellungen

Aufwendungen für die betrieblich veranlasste Teilnahme sowie der Besuch von Fachmes‐

sen, Ausstellungen u.Ä. können als Betriebsausgabe Berücksichtigung finden.

Ballbesuch

Für Aufwendungen in Zusammenhang mit Ballveranstaltungen und Ballbesuchen, z. B.

Ballkleidung, Zuwendungen an das Komitee, Bewirtungskosten, besteht grundsätzlich

ein Abzugsverbot.

Beiträge an Berufs- und Wirtschaftsverbände

Jedenfalls als Betriebsausgabe abzuziehen sind Pflichtbeiträge an Körperschaften und

Verbände, denen die bzw. der Steuerpflichtige als selbständig Erwerbstätige bzw.

Erwerbstätiger angehören muss.

Freiwillige Mitgliedsbeiträge an Berufs- und Wirtschaftsverbände sind unter bestimmten

Voraussetzungen abzugsfähig, wenn diese Verbände oder Interessensvertretungen

Zusammenschlüsse von Personen sind, die dieselbe berufliche oder gewerbliche oder

artverwandte Tätigkeit ausüben.



Beiträge für eine freiwillige Mitgliedschaft bei bestimmten Berufs- und Wirtschaftsver‐

bänden sind nur insoweit abzugsfähig, als sie in angemessener, statutengemäßer Höhe

geleistet werden.

Berufskleidung

Selbst, wenn Kleidung nahezu ausschließlich für die Berufsausübung benötigt wird, ver‐

sagt die Finanzverwaltung – gestützt auf Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs –

dafür den Betriebsausgabenabzug (bzw. Werbungskostenabzug bei außerbetrieblichen

Einkunftsarten).

Nur typische Berufs- bzw. Arbeitsschutzkleidung kann als Betriebsausgabe geltend

gemacht werden, wie z. B. Schutzhelme, Asbestanzug, Fleischerschürze, Kochmütze.

Unabhängig davon kann jedoch für jegliche Berufskleidung ein Betriebsausgabenabzug

vorgenommen werden, wenn es sich um die Anschaffung von Kleidung für Dienstnehme‐

rinnen und Dienstnehmer handelt. Allerdings wird bei diesen dann der geldwerte Vorteil

aus dieser Dienstkleidung als Sachbezug besteuert.

Betriebsausflug

Aufwendungen für einen Betriebsausflug des Personals können im Rahmen des freiwilli‐

gen Sozialaufwands abgesetzt werden.

Betriebssteuern

Betriebssteuern (z. B. Grundsteuer für ein Betriebsgrundstück, Kfz-Steuer für ein

Betriebsfahrzeug) stellen Betriebsausgaben dar.

Bewirtungskosten

Für die Behandlung von Bewirtungskosten kann keine allgemeine Aussage über die

Abzugsfähigkeit getroffen werden, vielmehr ist zwischen drei Fällen zu unterscheiden.

Die Bewirtung von Geschäftsfreunden ist als Repräsentationsaufwand anzusehen und

fällt grundsätzlich unter das Abzugsverbot.

Enthalten die Bewirtungskosten keine Repräsentationskomponente, so ist hingegen ein

gänzlicher Betriebsausgabenabzug möglich (z. B. Verpflegungskosten anlässlich einer

Schulung, Kostproben bei „Kundschaftstrinken").

Schließlich kann es auch zu einer 50%igen Kürzung der Bewirtungskosten, wenn es sich

um werbewirksame Bewirtungsaufwendungen mit untergeordneter Repräsentations‐

komponente handelt (z. B. „Arbeitsessen“ im Vorfeld eines konkret angestrebten



Geschäftsabschlusses, Bewirtung im Betriebsraum bei Geschäftsbesprechungen, Bewir‐

tung von Geschäftsfreunden in der Kantine bzw. durch die Gastwirtin bzw. den Gastwirt

im eigenen Gasthaus).

Blumengeschenke

Unabhängig davon, aus welchen Gründen die bzw. der Steuerpflichtige Blumengeschen‐

ke macht, können Aufwendungen dafür nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden.

Bürgschaften

Sofern die Übernahme einer Bürgschaft betrieblich veranlasst ist, können Aufwendun‐

gen dafür grundsätzlich als Betriebsausgabe abgezogen werden.

Begräbnis

Kosten, die für das Begräbnis der bzw. des Steuerpflichtigen anfallen, sind keine

Betriebsausgaben. Aufwendungen, die für das Begräbnis einer bzw. eines im Dienst ver‐

unglückten Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmers getragen werden, sind jedoch als

Betriebsausgabe abzugsfähig.

Computer

Aufwendungen für die Anschaffung eines Computers inklusive Zubehör sind bei betrieb‐

licher Nutzung Betriebsausgaben. Wird der Computer in den Privaträumlichkeiten des

Steuerpflichtigen aufgestellt, kommt es gegebenenfalls zur Berücksichtigung eines aus‐

zuscheidenden Privatanteils.

DEF

Damnum (Abgeld)

Unter Abgeld (Damnum) versteht man den Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbe‐

trag (Rückzahlungsbetrag) und dem Verfügungsbetrag einer Verbindlichkeit. Das Steuer‐

recht sieht vor, dass das Abgeld zwingend auf die Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt

abzuschreiben ist. Ein sofortiger Betriebsausgabenabzug ist daher nicht möglich.

Depotgebühren

Depotgebühren sind Betriebsausgaben, wenn sie für im Betriebsvermögen befindliche

Wertpapiere anfallen, deren Erträge nicht der Endbesteuerung unterliegen.



Eintreibungskosten

Kosten, die für die Einbringung betrieblicher Forderungen entstehen, sind Betriebsaus‐

gaben.

Erbauseinandersetzung

Aufwendungen in Zusammenhang mit einer Erbauseinandersetzung sind keine Betriebs‐

ausgabe. Sie betreffen die Privatsphäre des Steuerpflichtigen.

Erhaltungsaufwendungen

Aufwendungen, die für die Erhaltung des Betriebsgebäudes anfallen und nicht unter die

auf 15 Jahre zu verteilenden Instandsetzungskosten fallen, sind sofort abzugsfähig.

Fachliteratur

Berufsbezogene Fachliteratur kann als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn sie hin‐

reichend spezifisch auf die betrieblichen Bedürfnisse der bzw. des Steuerpflichtigen ein‐

geht.

Fahrrad

Ein Fahrrad kann - gleich einem Kfz - grundsätzlich Betriebsvermögen darstellen.

Fahrtkosten

Aufwendungen für die Fahrten zwischen Wohnsitz und Betriebsstätte sind Betriebsaus‐

gaben, sofern der Wohnsitz nicht aus persönlichen Gründen außerhalb der üblichen Ent‐

fernung vom Betriebsort liegt. Als außerhalb der üblichen Entfernung ist ein Ort anzuse‐

hen, der weiter als 120 km entfernt liegt. Aufwendungen für sonstige Betriebsfahrten

sind bei nachgewiesener oder glaubhaft gemachter betrieblicher Veranlassung ebenfalls

Betriebsausgaben.

Grundsätzlich keine Betriebsausgaben sind Aufwendungen für untertägige Heimfahrten,

wie z. B. zum Mittagessen. Ausgenommen davon sind untertägige Heimfahrten aufgrund

beruflich bedingter großer Intervalle zwischen den Arbeitszeiten.

Finanzierungskosten

Ob Finanzierungsaufwand als Betriebsausgabe abzugsfähig ist, hängt davon ab, ob die

aufgenommenen Mittel mit der privaten oder betrieblichen Sphäre zusammenhängen.

Im ersten Fall ist kein Betriebsausgabenabzug möglich, im zweiten Fall stellt der Finan‐

zierungsaufwand eine Betriebsausgabe dar. Die Beurteilung, ob die aufgenommenen



Finanzmittel mit Privat- oder Betriebssphäre in Zusammenhang stehen, erfolgt nicht aus

betriebswirtschaftlicher Sichtweise: So stellen Zinsen für aufgenommene Fremdmittel

beispielsweise auch dann einen abzugsfähigen Aufwand dar, wenn der Steuerpflichtige

in der Lage gewesen wäre, den betrieblich veranlassten Aufwand anstatt der Fremdmit‐

tel durch Eigenmittel zu finanzieren.

Fortbildungskosten

siehe Ausbildungskosten

Fortbildungsreisen

siehe Studien- und Fortbildungsreisen

Fotoapparat

Für die Abzugsfähigkeit eines Fotoapparats ist die ausschließliche oder ganz überwie‐

gende betriebliche Nutzung Voraussetzung.

GHI

Garagierungskosten

Aufwendungen für eine Garage am Betriebsort sind abzugsfähige Betriebsausgaben.

Geschenke

Ein Betriebsausgabenabzug für Geschenke, deren Gewährung überwiegend Entgeltcha‐

rakter hat, kann ausnahmsweise möglich sein. Geschenke an Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer sind als freiwilliger Sozialaufwand abzugsfähig, können aber bei diesen

Lohnsteuer auslösen.

Gewinn- und Umsatzbeteiligung

An Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder betriebsfremde Personen ausbezahlte

Gewinn- und Umsatzbeteiligungen sind abzugsfähig.

Gründungskosten

siehe Anlaufkosten



Hallenbad

Zählt das Hallenbad zum Betriebsvermögen eines Beherbergungsbetriebes, sind die

damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen Betriebsausgaben.

Incentive-Reisen

Reisen, die Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern als Belohnung für eine erfolg‐

reiche Zusammenarbeit gewährt werden, sind üblicherweise Betriebsausgaben, außer es

kann nicht nachgewiesen werden, dass sich die Reise auf Kundenwerbung richtet.

Instandsetzungsaufwendungen

Instandsetzungsaufwendungen auf Betriebsgebäude stellen grundsätzlich sofort

abzugsfähige Betriebsausgaben dar.

Bei der Vermietung an Dritte zu Wohnzwecken müssen sie zwingend auf 15 Jahre ver‐

teilt werden.

JKL

Jagd

Die Aufwendungen für eine Jagd oder Jagdpacht sind dem privaten Lebensbereich zuzu‐

ordnen und nicht abzugsfähig. Auch die Argumentation, dass sich Jagdeinladungen posi‐

tiv auf Geschäftsabschlüsse auswirken, kann nicht zur Anerkennung als Betriebsausga‐

ben führen.

Kammerbeiträge

Pflichtbeiträge an Körperschaften und Verbände, denen die bzw. der Steuerpflichtige als

selbständig Erwerbstätige bzw. Erwerbstätiger angehören muss, sind in Höhe der vorge‐

schriebenen Beträge abzugsfähig.

Kilometergeld

siehe Personenkraftwagen im Privatvermögen

Kinderbetreuung

Aufwendungen für die Kinderbetreuung stellen nichtabzugsfähige Aufwendungen als

Betriebsausgaben dar, weil sie in Zusammenhang mit der Privatsphäre der bzw. des Steu‐

erpflichtigen stehen. Selbst, wenn die Berufstätigkeit eines Steuerpflichtigen erst durch



die Kinderbetreuung möglich wird, ist ein Abzug der Kinderbetreuungskosten ausge‐

schlossen.

Kirchenbeitrag

Der Kirchenbeitrag steht in Zusammenhang mit der privaten Lebensführung der bzw.

des Steuerpflichtigen. Der Abzug als Betriebsausgabe ist daher ausgeschlossen. Im Rah‐

men der Sonderausgaben kann der Kirchenbeitrag jedoch bis zu einer Höhe von € 600,00

(Betrag ab 2024, 2023: € 400,00) berücksichtigt werden.

Der Kirchenbeitrag wird automatisch in der Veranlagung berücksichtigt - durch einen

Datenaustauch zwischen der Kirchenbeitragsstelle und der Finanzverwaltung.

Konventionalstrafen

Konventionalstrafen im Sinne von Vertragsstrafen gelten als pauschalierter Schadener‐

satz und sind als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Kosmetika

Kosmetika können nur dann als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn der Friseur-

und Kosmetikaufwand in Zusammenhang mit der Anpassung des Äußeren an eine Büh‐

nenrolle steht.

Kraftfahrzeug

siehe Personenkraftwagen

Krankheitskosten

Aufwendungen sind nur dann als Betriebsausgabe abzugsfähig, wenn entweder eine

typische Berufskrankheit (z. B. Staublunge) vorliegt oder der Zusammenhang zwischen

Erkrankung und Beruf eindeutig feststeht (z. B. Arbeitsunfall im Betrieb).

Kranzspenden

Sofern es sich um Kranzspenden anlässlich verstorbener Klientinnen und Klienten oder

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer handelt, können die Aufwendungen dafür abge‐

zogen werden.

Kulanzleistungen

Aufwendungen für Kulanzleistungen sind abzugsfähig, wenn es sich um Garantie- und

Versicherungsfälle handelt und die Kulanzleistung aus betrieblichen Gründen gewährt



wird. Abzugsfähig sind auch Schadenersatzleistungen, die den guten Ruf des Unterneh‐

mens wahren sollen.

Lästiger Gesellschafter

siehe Abfindungszahlungen

Lebensversicherung

Prämien zu freiwilligen Personenversicherungen sind grundsätzlich – auch bei einer

gewissen betrieblichen Mitveranlassung – als Aufwendungen der privaten Lebensfüh‐

rung nicht als Betriebsausgaben absetzbar (Ausnahme kann unter bestimmten Umstän‐

den z. B. eine sog. Kreditrestschuldversicherung für einen betrieblichen Kredit sein).

Literatur

siehe Fachliteratur, siehe Zeitungen

Lohnaufwand

Aufwendungen für Löhne und Gehälter, für sonstige geldwerte Vorteile sowie für frei‐

willige Sozialleistungen sind abzugsfähige Betriebsausgaben. Die Arbeitgeberin bzw. der

Arbeitgeber hat als Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben, die

Identität der kurzfristig bei ihm beschäftigten Personen festzuhalten.

MNO

Miete

Mietzahlungen sind Betriebsausgaben, wenn sie in Zusammenhang mit betrieblich

genutzten Wirtschaftsgütern stehen.

Mitgliedsbeiträge

siehe Beiträge an Berufs- und Wirtschaftsverbände

Nebenansprüche

Nebenansprüche (Abgabenerhöhungen, Verspätungszuschlag, im Verfahren auflaufende

Kosten und Zwangs- und Ordnungsstrafen, Kosten der Ersatzvornahme, Nebengebühren

wie Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Säumniszuschlag, Kosten des Vollstreckungs-

und Sicherungsverfahrens) unterliegen der gleichen Regelung wie die zu Grunde liegen‐



de Steuer. Folglich hängt die Abzugsfähigkeit dieser Nebenansprüche von der Eigen‐

schaft der Steuer – Betriebssteuer bzw. Personensteuer – ab.

Normverbrauchsabgabe (NoVA)

Die NoVA gehört zu den Anschaffungskosten. Im Wege der Abschreibung kommt es zu

einer Berücksichtigung der NoVA als Betriebsausgabe.

Notarkosten

Die Kosten für eine Notarin bzw. einen Notar sind grundsätzlich laufende Betriebsausga‐

ben, außer sie stehen in Zusammenhang mit der Anschaffung eines zu aktivierenden

Wirtschaftsgutes.

Öffentlicher Verwalter

Die Entlohnung des öffentlichen Verwalters einer Unternehmerin bzw. eines Unterneh‐

mens (z. B. Zwangsverwalter kraft behördlicher Anordnung) ist Ausgabe, auch wenn

diese bzw. dieser zusätzlich Gesellschafterin bzw. Gesellschafter des (zwangsverwalte‐

ten) Unternehmens ist.

PQR

Pachtzins

Der Pachtzins für betrieblich genutzte land- und forstwirtschaftliche Grundstücke stellt

eine Ausgabe dar.

Parteispenden

Parteispenden sind keine Betriebsausgaben (auch nicht, wenn als „Gegenleistung“ eine

unternehmerfreundliche Handlung der Empfängerin bzw. des Empfängers erwartet

wird).

Personenkraftwagen im Betriebsvermögen

Aufwendungen für überwiegend betrieblich genutzte Kfz sind Betriebsausgaben, die

sich im Wege der Absetzung für Abnutzung und den laufenden Betriebskosten auswir‐

ken. Der Umfang der betrieblichen Nutzung ist grundsätzlich nachzuweisen bzw. glaub‐

haft zu machen. Bei der Anschaffung von Personenkraftwagen kommt es zu einer Ange‐

messenheitsüberprüfung der Höhe nach. Die Luxustangente beträgt € 40.000,00.



Besteht für eine Arbeitnehmerin bzw. einen Arbeitnehmer die Möglichkeit ein Firmen-

Kfz privat zu nutzen, so ist grundsätzlich ein Sachbezug von 2 % der Anschaffungskosten

(einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe), maximal € 960,00 monatlich,

als Vorteil aus dem Dienstverhältnis zu versteuern. Für Kraftfahrzeuge mit einem gerin‐

gem CO2-Emissionswert (abhängig vom Grenzwert im Jahr der Anschaffung bzw. Erstzu‐

lassung) sind jedoch nur 1,5 % bzw. maximal € 720,00 anzusetzen.

Wird das Fahrzeug im Jahresdurchschnitt für Privatfahrten von höchstens 500 km

monatlich benützt, so ist der halbe Sachbezugswert anzusetzen. Er beträgt somit 1 %

bzw. 0,75 % der Anschaffungskosten – maximal € 480,00 bzw. € 360,00.

Kein Sachbezug ist anzusetzen bei Kraftfahrzeugen mit null Gramm CO -Emissionswert

pro Kilometer (Elektroautos – keine Hybridmodelle).

Personenkraftwagen im Privatvermögen

Bei betrieblicher Verwendung eines nicht im Betriebsvermögen befindlichen Kraftfahr‐

zeuges sind die Aufwendungen grundsätzlich in tatsächlicher Höhe als Betriebsausgaben

zu berücksichtigen.

Bei betrieblichen Fahrten von nicht mehr als 30.000 km im Kalenderjahr kann das amtli‐

che Kilometergeld an Stelle der tatsächlichen Kosten angesetzt werden. Bei betriebli‐

chen Fahrten von mehr als 30.000 km im Kalenderjahr stehen – sofern nicht ohnedies die

betriebliche Nutzung überwiegt und das Fahrzeug dem Betriebsvermögen zuzurechnen

ist – als Betriebsausgaben nur tatsächlich nachgewiesene Kosten für die gesamten

betrieblichen Fahrten zu. Das amtliche Kilometergeld beträgt € 0,50 (Wert ab 2025, bis

2024 € 0,42).

Der Nachweis der Fahrtkosten ist durch ein Fahrtenbuch bzw. durch andere Aufzeichnun‐

gen, die eine verlässliche Beurteilung ermöglichen, zu erbringen.

Provisionen

Betrieblich veranlasste Provisionszahlungen stellen Betriebsausgaben dar. Vorausset‐

zung dafür ist unter anderem, dass die Empfängerin bzw. der Empfänger der Provisions‐

zahlung benannt wird. Zu beachten ist darüber hinaus die erhöhte Mitwirkungspflicht

der bzw. des Steuerpflichtigen in Zusammenhang mit Auslandssachverhalten.

Prozesskosten - Zivilprozess

Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Prozessgegenstand eines Zivilprozesses und

dem Betrieb, so können die Kosten eines Zivilprozesses als Betriebsausgaben abgesetzt
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werden. Die Abzugsfähigkeit ist grundsätzlich unabhängig von der Art der Beendigung

des Prozesses.

Radio

Die Kosten eines Radios können grundsätzlich nicht als Betriebsausgabe geltend

gemacht werden, da es sich um Aufwendungen der privaten Lebensführung handelt.

Eine ausschließliche betriebliche Nutzung, wie sie etwa bei Gaststätten anzunehmen ist,

führt jedoch zur Abzugsfähigkeit.

Rechtsberatungskosten

Kosten einer Rechtsanwältin bzw. eines Rechtsanwalts sind Betriebsausgaben, soweit

ein Zusammenhang mit dem Betriebsgeschehen nachgewiesen wird (z. B. Beratung im

Bereich Arbeits-, Versicherungs-, Vertragsrecht, Einbringung betrieblicher Forderungen).

Kosten für die Vertragserrichtung und Beratung, die der Anschaffung von Wirtschaftsgü‐

tern dienen, sind auf das Wirtschaftsgut zu aktivieren und entsprechend der Nutzungs‐

dauer abzuschreiben.

STU

Sachbezüge

Sachbezüge von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind grundsätzlich Betriebsaus‐

gaben (Lohnbestandteil).

Schadenersatz

Schadenersatzleistungen, die auf ein Fehlverhalten der Betriebsinhaberin bzw. des

Betriebsinhabers zurückzuführen sind, sind dann abzugsfähig, wenn das Fehlverhalten

und die sich daraus ergebenden Folgen der betrieblichen Sphäre zuzuordnen sind.

Schmiergelder

Schmiergelder, deren Gewährung oder Annahme mit gerichtlicher Strafe bedroht ist,

dürfen nicht abgesetzt werden (auch bei ausschließlich betrieblicher Veranlassung).

Schuldzinsen

siehe Finanzierungskosten



Spenden

Spenden sind als Betriebsausgabe unter bestimmten Voraussetzungen abzugsfähig,

wenn sie:

an eine Organisation geleistet werden, die ausdrücklich im Gesetz erwähnt werden oder

an eine Organisation geleistet werden, die aufgenommen wurde in der Liste der begünstigten Spen‐

denempfänger des Bundesministeriums für Finanzen.

Die Spenden dürfen unter anderem 10 % des Gewinns des aktuellen Wirtschaftsjahres,

vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrages, nicht übersteigen.

Sponsorzahlungen

Sponsorzahlungen sind grundsätzlich nicht abzugsfähig. Erfolgt das Sponsoring auf

nahezu ausschließlicher wirtschaftlicher Grundlage, d. h. der Sponsor erhält eine ange‐

messene Gegenleistung durch den Gesponserten in Form von Werbeleistungen, so kann

eine Abzugsfähigkeit der Sponsorzahlungen unter bestimmten Voraussetzungen mög‐

lich sein.

Sprachkurs

Aufwendungen für einen Sprachkurs können als Fortbildungskosten abzugsfähig sein.

Steuerberatungskosten

Steuerberatungskosten sind bei betrieblicher Veranlassung als Betriebsausgaben

abzugsfähig. Ansonsten können Steuerberatungskosten als Sonderausgaben steuerlich

berücksichtigt werden.

Steuern

Personensteuern wie z. B. die Einkommensteuer sind nicht als Betriebsausgabe abzugs‐

fähig.

Im Gegensatz dazu gelten Betriebssteuern wie etwa die Grundsteuer, die für ein zum

Betrieb gehöriges Grundstück bezahlt wird, oder die Kfz-Steuer für den Firmen-Pkw, als

Betriebsausgaben.

Strafen

Strafen sind grundsätzlich Kosten der privaten Lebensführung.



Studien- und Fortbildungsreisen

Nur abzugsfähig, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

Planung und Durchführung erfolgten im Rahmen einer lehrgangsmäßigen Organisation

oder in einer Weise, die weitaus überwiegend betriebliche (berufliche) Bedingtheit

erkennen lassen.

Die Reise muss die Möglichkeit bieten, Kenntnisse zu erwerben, die eine einigermaßen

konkrete Verwertung im Unternehmen zulassen; das Reiseprogramm und die Durchfüh‐

rung müssen nahezu ausschließlich auf interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer im

Tätigkeitsbereich der Unternehmerin bzw. des Unternehmers abstellen; allgemein inter‐

essierende Programmpunkte dürfen nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als während

einer regelmäßigen betrieblichen Betätigung als Freizeit verwendet wird.

Bei gemischt veranlassten Reisen muss sich die Reise eindeutig in einen beruflichen

(betrieblichen) Abschnitt und in einen privaten Abschnitt aufteilen lassen. Dann sind 

anteilig alle Aufwendungen sowohl für die Verpflegung als auch für die Unterkunft

abzugsfähig.

Die Nachweispflicht, dass die Reise beruflich (betrieblich) mit veranlasst wurde, liegt

allerdings beim Steuerpflichtigen.

Werden täglich berufliche (betriebliche) und private Termine gemischt, kann die Reise

nicht eindeutig in einen privaten und beruflichen (betrieblichen) Teil aufgeteilt werden.

Dadurch können sowohl Reiseaufwendungen als auch pauschale Tages- und Nächti‐

gungsgelder nicht geltend gemacht werden.

Stundungszinsen

siehe Nebenansprüche

Tageszeitung

siehe Zeitungen

Telefonkosten

Kosten für Festnetz- und Mobilfunktelefonie sind abzugsfähig, sofern es sich um betrieb‐

lich veranlasste Telefonate handelt. Für mit betrieblichen Apparaten geführte private

Telefongespräche ist gegebenenfalls ein Privatanteil auszuscheiden.



Teppiche

Handgeknüpfte Teppiche unterliegen i. d. R. der Angemessenheitsprüfung. Die Anschaf‐

fungskosten eines solchen Teppichs dürfen € 730,00 pro Quadratmeter nicht überstei‐

gen.

Traueranzeigen

Kosten für eine Traueranzeige sind Betriebsausgabe, wenn eine betriebliche Veranlas‐

sung gegeben ist.

Umgründungskosten

Kosten in Zusammenhang mit einer Umgründung sind wie Gründungskosten sofort

abzugsfähige Betriebsausgaben.

Umzugskosten

Umzugskosten sind bei betrieblicher Veranlassung Betriebsausgaben.

Umschulungsmaßnahmen

siehe Ausbildungskosten

Unternehmerlohn

Der Unternehmerlohn (Vergütung für die Einzelunternehmerin bzw. den Einzelunterneh‐

mer bzw. für Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer einer Personengesellschaft) ist

keine Betriebsausgabe.

VWX

Verlust privater Wirtschaftsgüter

Untergang oder Beschädigung privater Wirtschaftsgüter anlässlich der betrieblichen

Nutzung kann zu Betriebsausgaben führen.

Versicherungen

Prämien für Sach- und Schadensversicherungen (z. B. Feuerversicherung, Einbruchsversi‐

cherung, Transportversicherung, Haftpflichtversicherung), die sich auf das Betriebsver‐

mögen oder die Betriebsführung beziehen, sind als Betriebsausgaben abzugsfähig.



Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind aufgrund des

Zwangscharakters der Versicherung als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Verteidigerkosten

siehe Prozesskosten

Vertragsstrafen

siehe Konventionalstrafen

Verwaltung des Unternehmens

siehe Öffentlicher Verwalter

Waffen

Aufwendungen in Zusammenhang mit Waffen stellen auch dann keine Betriebsausgaben

dar, wenn die Waffe aufgrund der mit dem Betrieb in Zusammenhang stehenden Gefahr

angeschafft wurde. Ein Betriebsausgabenabzug ist nur dann zulässig, wenn sich die

Anschaffung der Waffe unmittelbar aus der Berufsausübung ergibt, wie dies z. B. bei

einem Berufsjäger der Fall sein wird.

Werbung

Aufwendungen für betrieblich veranlasste Werbung z. B. Inserate in Printmedien, Fern‐

sehwerbung sind abzugsfähig. Siehe dazu auch das Stichwort „Geschenke“.

Wochen-, Monats- oder Jahreskarten für Massenbeförderungsmittel

Bei Netzkarten für den öffentlichen Verkehr, die sowohl für betrieblich veranlasste als

auch private Fahrten genutzt werden (können), hat grundsätzlich eine Aufteilung der

Kosten zu erfolgen.

Ohne weiteren Nachweis können jedoch 50 % der aufgewendeten Kosten für eine nicht

übertragbare Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Einzelpersonen geltend gemacht

werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Karte auch für betrieblich veranlasste

Fahrten verwendet wird.

Wunschkennzeichen

Die Kosten für Wunschkennzeichen können dann als Betriebsausgaben abzugsfähig sein,

wenn der Werbezweck der Wunschkennzeichen eindeutig im Vordergrund steht. Dies ist



z. B. dann anzunehmen, wenn der gesamte Fuhrpark des Betriebs mit auch für einen

Dritten verständlichen Wunschkennzeichen versehen wird.

YZ

Zeitungen

Literatur, die für einen nicht abgegrenzten Teil der Allgemeinheit bestimmt ist, unter‐

liegt dem Abzugsverbot als Betriebsausgabe. Unter dieses Abzugsverbot fallen i. d. R.

auch die Kosten von Tages- und Wochenzeitungen.

Zinsen

siehe Finanzierungskosten

Stand: 1. Jänner 2025

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständig‐

keit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen

stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine per‐

sönliche Beratung zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.


	Betriebsausgaben
	ABC
	Abfindungszahlungen
	Absetzung für Abnutzung
	Aktenkoffer
	Anlaufkosten
	Antiquitäten
	Anwaltskosten
	Arbeitskleidung
	Arbeitszimmer
	Armbanduhr
	Ausbildungskosten
	Ausstellungen
	Ballbesuch
	Beiträge an Berufs- und Wirtschaftsverbände
	Berufskleidung
	Betriebsausflug
	Betriebssteuern
	Bewirtungskosten
	Blumengeschenke
	Bürgschaften
	Begräbnis
	Computer

	DEF
	Damnum (Abgeld)
	Depotgebühren
	Eintreibungskosten
	Erbauseinandersetzung
	Erhaltungsaufwendungen
	Fachliteratur
	Fahrrad
	Fahrtkosten
	Finanzierungskosten
	Fortbildungskosten
	Fortbildungsreisen
	Fotoapparat

	GHI
	Garagierungskosten
	Geschenke
	Gewinn- und Umsatzbeteiligung
	Gründungskosten
	Hallenbad
	Incentive-Reisen
	Instandsetzungsaufwendungen

	JKL
	Jagd
	Kammerbeiträge
	Kilometergeld
	Kinderbetreuung
	Kirchenbeitrag
	Konventionalstrafen
	Kosmetika
	Kraftfahrzeug
	Krankheitskosten
	Kranzspenden
	Kulanzleistungen
	Lästiger Gesellschafter
	Lebensversicherung
	Literatur
	Lohnaufwand

	MNO
	Miete
	Mitgliedsbeiträge
	Nebenansprüche
	Normverbrauchsabgabe (NoVA)
	Notarkosten
	Öffentlicher Verwalter

	PQR
	Pachtzins
	Parteispenden
	Personenkraftwagen im Betriebsvermögen
	Personenkraftwagen im Privatvermögen
	Provisionen
	Prozesskosten - Zivilprozess
	Radio
	Rechtsberatungskosten

	STU
	Sachbezüge
	Schadenersatz
	Schmiergelder
	Schuldzinsen
	Spenden
	Sponsorzahlungen
	Sprachkurs
	Steuerberatungskosten
	Steuern
	Strafen
	Studien- und Fortbildungsreisen
	Stundungszinsen
	Tageszeitung
	Telefonkosten
	Teppiche
	Traueranzeigen
	Umgründungskosten
	Umzugskosten
	Umschulungsmaßnahmen
	Unternehmerlohn

	VWX
	Verlust privater Wirtschaftsgüter
	Versicherungen
	Verteidigerkosten
	Vertragsstrafen
	Verwaltung des Unternehmens
	Waffen
	Werbung
	Wochen-, Monats- oder Jahreskarten für Massenbeförderungsmittel
	Wunschkennzeichen

	YZ
	Zeitungen
	Zinsen



